
Merkblatt  

Offene Ganztagsgrundschule im Einzugsbereich der Stadt Lengerich 

 

Was leistet die Offene Ganztagsgrundschule (OGS)? 

 

• verbindliche Betreuung bis 16:00 Uhr 

• Betreuung an allen unterrichtsfreien Tagen (z. B. bewegliche Ferientage) 

• Betreuung in den Ferienzeiten von 08:00 bis 16:00 Uhr (nach Absprache mit den 

Eltern, der Schulleitung und der Leitung der OGS) 

• gemeinsames warmes, frisch zubereitetes Mittagessen 

• Hausaufgabenbetreuung unter fachkundiger Aufsicht 

• freizeitpädagogische Angebote (attraktive Projekte und Arbeitsgemeinschaften) 

 

Welche Verpflichtungen gehen Eltern ein? 

 

• Die Anmeldung erfolgt für ein Schuljahr (01.08. bis 31.07. eines Jahres) 

• Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule ist freiwillig. Mit der 

Anmeldung verpflichten sich die Erziehungsberechtigten zur Teilnahme für ein 

Schuljahr. 

• An- und Abmeldungen während des laufenden Schuljahres sind nur in begründeten 

Ausnahmefällen (z. B. Umzug) möglich. 

• Die Kinder nehmen am gemeinsamen Mittagessen teil. 

• Für das Mittagessen ist ein Beitrag von 2,00 € bis 2,50 € pro Mittagessen zu 

entrichten. Der Beitrag wird jeweils zum 15. des Folgemonats erhoben. 

• Für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule wird ein monatlicher 

Elternbeitrag erhoben. Die Höhe des Elternbeitrages ist abhängig von dem 

Elterneinkommen (steuerpflichtiges Jahresbruttoeinkommen). 

 

Folgende Elternbeiträge werden derzeit erhoben: 

 

  

steuerpfl. Jahresbruttoeinkommen monatlicher Elternbeitrag 

 

 bis 12.271 €  0,00 € 

 12.272 € bis 24.542 €  20,00 € 

 24.543 € bis 36.813 € 40,00 € 

 36.814 € bis 49.084 € 60,00 € 

 über 49.084 € 100,00 € 

 

 

Der Elternbeitrag wird jeweils zum 01. eines jeden Monats vom Konto der 

Erziehungsberechtigten abgebucht. Bei der Anmeldung zur offenen Ganztagsschule werden  

12 Elternbeiträge jährlich (Schuljahr: 01.08. d. Jahres bis 31.07. d. Folgejahres) erhoben. 

 

Für das zweite Kind vermindert sich der Elternbeitrag auf die Hälfte, das dritte Kind ist vom 

Beitrag befreit. 

 

Maßgebend für das Einkommen ist das vorangegangene Kalenderjahr. Abweichend hiervon 

ist das 12fache des Einkommens des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn es 

voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des vorangegangenen 

Kalenderjahres. 
 
Eine Ferienbetreuung ist bei entsprechendem Bedarf vorgesehen. Der Zeitraum wird in Absprache 

mit den Eltern, der Schulleitung und der Leitung der OGS festgelegt. Anmeldungen hierzu sind 

verpflichtend. Die Beförderung haben die Eltern zu gewährleisten. Die Beförderungskosten werden 

nicht erstattet. 


